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STADT HEMMOOR
SAMTGEMEINDE HEMMOOR - LANDKREIS CUXHAVEN

BEBAUUNGSPLAN NR. H 12
"HIRSCHBERG", 3. ÄNDERUNG

PLANUNGSBÜRO DÖRR GbR - ARCHITEKTUR    STÄDTEBAU    ÖKOLOGIE, AM HEUBERG 22, 21755 HECHTHAUSEN

ENTWURF - Stand: Januar 2024

PLANZEICHENPRÄAMBEL und VERFAHRENSVERMERKE 
 
Präambel  
 

Auf Grund des § 1 Abs. 3 und des § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) und § 58 des Niedersächsischen Kom munal-
verfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Hemm oor diesen Bebauungsplan Nr. H 12 "Hirschberg", 3. Änderung 
bestehend aus der Planzeichnung und den textlichen Festsetzungen, als Satzung beschlossen. 
 

Hem moor, den   
 

 
  
 
 
 
  
  
                           Bürgermeisterin Stadtdirektor 

  
                        
Planverfasser 
 

Der Bebauungsplan Nr. H 12 "Hirschberg", 3. Änderung der Stadt Hemmoor wurde ausgearbeitet vom:  
PLANUNGSBÜRO DÖRR GbR - ARCHITEKTUR • STÄDTEBAU • ÖKOLOGIE , Am Heuberg 22, 21755 Hechthausen. 
 

Hechthausen, den  
 
 
 
 
 
 Planverfasser 

 
Planunterlage  
 

Kartengrundlage:  Liegenschaftskarte  
                              Maßstab: 1 : 1.000  
                               

                              Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten des Landesamtes für Geoinformationen 
                                           und Landesvermessung Niedersachsen  
 
                               
                               © 2024 
                                            Landesamt für Geoinformation 
                                            und Landesvermessung Niedersachsen 
                                            Regionaldirektion Otterndorf 
 
Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die städtebaulich bedeutsamen baulichen An-
lagen sowie Straßen, Wege und Plätze vol lständig nach (Stand vom 29.06.2020). Sie ist hinsichtlich der Darstellung der 
Grenzen und der baul ichen Anlagen geom etrisch einwandfrei.  
 
Die Übertragbarkei t der neu zu bildenden Grenzen in die Örtlichkeit ist einwandfrei m öglich.  
 

 
................................., den  ........................ 
(Ort)                                       (Datum)            
 
 
 
.................................................................... 
(Amtliche Vermessungsstelle)      

 
 
 
.................................................................... 
(Unterschrift)      
 

Aufstellungsbeschluss  
 

Der Rat der Stadt Hemmoor hat in se iner Sitzung am 17.11.2020 die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. H 12 "Hirschberg", 
3. Än derung beschlossen. Der Aufstellungsb eschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 BauGB am ........... ortsüblich be kannt gemacht 
worden. 
 

Hemmoor, den   
 
 
 
 
 Stadtdirektor 

 

Beteiligung der Öffentlichkeit 
                           

Der Rat der Stadt Hemmoor hat in seiner Sitzung am ............. dem Entwurf des Bebauungsplanes Nr. H 12 "Hirschberg", 3. 
Änderung und der Begründung zugestimmt und seine die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen.  
 

Ort und Dauer der Beteiligung der Öffentlichkeit wurden am ............ ortsüblich bekannt gemacht.  
 

Der Entwurf des Bebauungsplanes mit der Begründung und die wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezognen Stellung-
nahmen haben vom ............ bis ............. gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen.  
 

Hemmoor, den   
 
 
 
 
 
 
 Stadtdirektor 
 
 
Satzungsbeschluss 
                  

Der Rat der Stadt Hemmoor hat den Bebauungsplan Nr. H 12 "Hirschberg", 3. Änderung nach Prüfung der Stellungnahmen 
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in seiner Sitzung am .............. als Satzung (§ 10 BauGB) sowie die Begründung beschlossen.  
 

Hemmoor, den  
 
 
 
 
 
 
 Stadtdirektor 
 
            

Bekanntmachung 
 

Der Beschluss des Bebauungsplanes Nr. H 12 "Hirschberg", 3. Änderung ist gem. § 10 Abs. 3 BauGB am  ............................ 
im Amtsblatt für den Landkreis Cuxhaven bekannt gemacht worden.  
 

Der Bebauungsplan Nr. H 12 "Hirschberg", 3. Änderung ist damit am  ............................. in Kraft getreten. 
 

Hemmoor, den ............ 
 
 
 
 
 
 
 Stadtdirektor 
 
 
Verletzung von Vorschriften 
       

Innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. H 12 "Hirschberg", 3. Änderung ist die Verletzung von 
Vorschriften beim Zustandekommen des Bebauungsplanes und der Begründung nicht geltend gemacht worden. 
 

Hemmoor, den .......... 

 
 
 
 
 
 Stadtdirektor 

 

1.

3.

3.5.

15.

15.13.

Art der baulichen Nutzung

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 des Baugesetzbuches -BauGB-, §§ 1 bis 11 der Baunutzungsverordnung -BauNVO-)

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 und 23 BauNVO)

Baugrenze

Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes

(§ 9 Abs.7 BauGB)

2.

2.7.

Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

Zahl der Vollgeschosse

2.6. Grundfläche (GR)

5 Abstände in Metern

2.8. Gebäudehöhe (GH), als Höchstmaß

I

1.800m²

1.2.2. Sonstige Sondergebiet "großflächiger Einzelhandel"

(§ 11 BauNVO)SO

3.3.a abweichende Bauweise

SO

GR 1.800 m²

GH=9,00ma

I

9,00 m

6,00 Bezugspunkt für die festgelegte Höhe baulicher Anlagen (GH) 6,00m über NHN

großflächiger
Einzelhandel

13.

15.3.

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und
zur Entwicklung von Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6, § 40 Abs. 1 Nr. 14  BauGB)

Umgrenzung von Flächen für Stellplätze und Gemeinschaftsanlagen
(§ 9 Abs.1 Nr.4 und 22 BauGB)
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6.

9.

9.

Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

Einfahrt

Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6  BauGB)

Private Grünflächen

Anpflanzen: Bäume

100,0m

FACHKARTE IMMISSIONSSCHUTZ

Übersichtskarte M. 1 : 5.000

Quelle: T & H Ingenieur GmbH, Bremen 2023

im Verfahren nach § 13 a BauGB

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt

geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 20.12.2023 (BGBl. 2023 l Nr. 394)

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) in der Fassung vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl.

Nr. 31/2010, S. 576), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 11.10.2023 (Nds. GVBl. S. 250)

Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert durch

Art. 3 des Gesetztes vom 14.06.2021 (BGBl. I S. 1802)

Niedersächsische Bauordnung (NBauO) in der Fassung vom 03. April 2012 (Nds. GVBl. 5/2012, S. 46), zuletzt

geändert durch Art. 4 des Gesetzes vom 12.12.2023 (Nds. GVBl. S. 289)

Baunutzungsverordnung (BauNVO)  in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. l S. 

3786) geändert durch Art. 2 des Gesetztes vom 03.07.2023 (BGBl. 2023  l Nr. 176)

                             Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten des Landesamtes für Geoinformation
                             und Landesvermessung Niedersachsen

                             Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten des Landesamtes für Geoinformation

                             und Landesvermessung Niedersachsen
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TEXTLICHE FESTSETZUNGEN  
 
1.  Innerhalb des festgesetzten Sonstigen Sondergebieten (SO) „Großflächiger Einzelhandel“ gemäß § 11 BauNVO sind 

folgende Betriebe und Nutzungen zulässig:       
 

 Lebensmittelmarkt oder -discounter mit einer maximalen Verkaufsfläche von 1.060 m² 
 Gastronomie und Bäckereifiliale mit einer maximalen Geschossfläche von 120 m²  
 Nebenanlagen gem. § 14 BauNVO sowie Zufahrten, Zugänge und Zuwegungen für die zugelassenen Nutzungen  
 dachmontierte Anlagen für die Nutzung der Solarenergie  

 
Auf mindestens 90 % der zulässigen Verkaufsfläche müssen nahversorgungsrelevante Sortimente angeboten werden.  

 
2.  Die festgesetzte maximal bebaubare Grundfläche (GR) darf durch die in § 19 Abs. 4 BauNVO genannten Anlagen 
nicht überschritten werden. 

 
3. In der abweichenden Bauweise (a) sind Gebäudelängen über 50,0 m zulässig.  

 
4.  Bezugspunkt für die Bestimmung der maximalen Höhe baulicher Anlage bzw. der Gebäudehöhe (GH) ist die Höhen-
lage der Oberkante der Geländeoberfläche - gemessen am festgelegten Bezugspunkt von 6,00 m über NHN. 

 
5. In den festgelegten Standorten für das Anpflanzen von Bäumen sind standortgerechte, einheimische Laubbäume 
anzupflanzen und dauerhaft zu erhalten. Für die Pflanzung eignen sich Stieleiche, Rotbuche, Hainbuche, Winterlinde 
und Ahorn. Bäume sind bei Abgang durch stets durch dieselbe Art zu ersetzen.    

 
6.  Für Gebäude, die neu errichtet oder wesentlich geändert werden, gelten folgende Schallschutzanforderungen:   
  
Die Außenbauteile schutzbedürftiger Räume, die dem ständigen Aufenthalt von Menschen dienen, müssen in dem 
gekennzeichneten Bereich je nach Außenlärmpegel - siehe Fachkarte Immissionsschutz - die Anforderungen an die  
Luftschalldämmung gemäß Abschnitt 7 der DIN 4109 Teil 1, Ausgabe Januar 2018 für Büroräume einhalten.   
 

Von den Anforderungen kann abgewichen werden, wenn im Rahmen des Bauantragsverfahrens der Nachweis erbracht 
wird, dass aufgrund von Gebäudeabschirmungen oder ähnlicher Effekte ein geringerer Lärmpegel vorliegt.  

 
7. Innerhalb der privaten Grünflächen sind parkähnliche Möblierungen (z. B. Sitzbänke) sowie ein Werbepylon (Höhe 
4,80 m, Breite 2,60 m, Tiefe 0,30 m) zulässig.   

 
8. Werbeanlagen mit wechselndem und/ oder bewegtem Licht und umlaufende Leuchtbänder sind unzulässig. Wer-
beanlagen sind so zu errichten und zu betreiben, dass eine Blendwirkung des Verkehrs ausgeschlossen wird.  

 
 
 

HINWEISE UND NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN  
 

1. Sollten bei den geplanten Bau- u. Erdarbeiten ur- o. frühgeschichtliche Bodenfunde (das können u. a. sein: Tonge-
fäßscherben, Holzkohlesammlungen, Schlacken sowie auffällige Bodenverfärbungen und Steinkonzentrationen, auch 
geringe Spuren solcher Funde) angeschnitten werden, sind diese gem. § 14 Abs. 1 des Niedersächsischen Denkmal-
schutzgesetztes (NDSchG) meldepflichtig und müssen der Archäologischen Denkmalpflege des Landkreises Cuxha-
ven unverzüglich angezeigt werden. Meldepflichtig ist der Finder, der Leiter der Arbeiten oder der Unternehmer. Bo-
denfunde u. Fundstellen sind nach § 14 Abs. 2 NDSchG bis zum Ablauf von 4 Werktagen nach der Anzeige unverän-
dert zu lassen, bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu tragen. 

 
2. Sollten bei Bau- und Erschließungsmaßnahmen Hinweise auf schädliche Bodenveränderungen im Sinne des Bun-
des-Bodenschutzgesetzes (BBodSchG) gefunden werden, ist unverzüglich der Landkreis Cuxhaven als Untere Bo-
denschutzbehörde zu informieren.  

 
3. Aufgrund der artenschutzrechtlichen Vorgaben der §§ 39 und 44 Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) ist vor 
dem Beginn der Baumaßnahmen sowie vor Gehölzbeseitigungen auszuschließen, dass artenschutzrechtliche Be-
stimmungen verletzt werden und es zu verbotenen Handlungen gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG kommt. Ist nicht aus-
zuschließen, dass Habitate besonders oder streng geschützter Arten betroffen werden, ist unverzüglich die Untere 
Naturschutzbehörde des Landkreises Cuxhaven zu informieren und das weitere Vorgehen abzustimmen. 

 

Ostpreußenstraße


